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Der Lehrer und se1n Bekenntnis

Mufß der Lehrer Christ se1n? Wer iragt, fragt falsch Die Falschheit der rage ann
Aaus Unkenntnis der Probleme, iıhrer Vielschichtigkeit un Verquickung entspringen.
Sıe annn AaUus einem Mangel Unterscheidungsvermögen resultieren. Sıe ann aber
auch Aaus schlichter Demagogıe kommen.

Dies letzte sollte INa  . nıemandem leichtfertig unterstellen. Immerhin verblüftt
sehen, W1e 1n den heutigen schulpolıitischen Auseinandersetzungen eın hohes Ma{ VO  w

Verstandesschärfe aufgewandt wiırd, ine bestimmte Posıition darzulegen, während
Gegengründe nıcht gekannt oder geflissentlich übersehen werden. ehr aber drängt
sıch of} bei der Wahl der Formulierungen der Eindruck auf, daß S1e ıcht Sanz ohne
Rücksicht auf iıhren rhetorischen, die Sache verstellenden Eftekt gewählt worden sejen.
So eLWAYA, wWenn inan heute noch Jüngst 1n einem Fernsehbeitrag die Aaus dem
Demagogenrepertoire des Drıtten Reiches bekannte Frage hören konnte, ob denn
ine „katholische Bauchwelle“ oder eın „evangelisches Kopfrechnen“ yebe. Denen, die
derartige Wendungen gebrauchen, ann mMan SCn der Brillanz ihrer übrigen Aus-
führungen nıcht leicht Gutgläubigkeit un Unbefangenheit unterstellen. Lassen WIr
die Demagogıe, sosehr 1n der öftentlichen Diskussion mi1ıt ıhr rechnen 1St, außer
uUuNseTrer Betrachtung.

Zurück Zur Frage: Mufß der Lehrer Christ se1n? Sıe 1St eıiner SCNAUCICNH, konkre-
un: auf iıne einigermaßen umrıssene Erziehungssituation hın präzisıeren, und

mu{ß dann lauten: Mu{fß der Lehrer, der christliche Kinder unterrichten un: erziehen
soll, Christ se1n?

Auch die zugeschärfte Frage 1St nıcht eintach MIt einem Ja beantworten. Dıie
AÄAntwort hängt VO  w der pädagogischen Würdigung des am  9 aber konkreten Er-
zıehungskomplexes ab Diese Würdigung cselbst muß sehr difterenziert werden. Dabei
setzen WI1r die be1 uns bestehenden, überall einıgermaißen ÜAhnlichen Schulverhältnisse
als ekannt OTIAaus.

Pflichten der Eltern

Wır unterstellen 1ın uUuNserTen weıteren Darlegungen, da{fß christliche Eltern tür die
christliche Erziehung ihrer Kinder verantwortlich sınd und ıhre Kinder auch tatsächlich
christlich erziehen lassen wollen. Die Pflicht christlicher Eltern, ıhre Kınder christlich

erziehen, 1St nach katholischem Verständnis und nıcht 1Ur nach ihm iıne StIrCHgC
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und unabdingbare Gewissenspflicht. Christliche Eltern können sich VO  - ıhr nıcht dıspen-
sıeren, denn S1€e bleibt ıhnen iımmer und allen Orten angelastet. Sıe entspringt AUus

der Tatsache, da{ß S1e christliche Eltern sind. Art und Maß der Realisierung dieser Pflicht
können durch außere Verhältnisse allerdings weitgehend eingeschränkt se1n.

Die Eltern können die Pflicht, ıhre Kiınder christlich erziehen, Zanz oder teilweiıse
anderen delegıieren. Eıne solche Delegierung hat Sta  ©} wenn S1e eLtwa2 ihr ind eınem
Internat aın  en oder anderen ekannten oder verwandten Personen AB Er-

ziehung übergeben. Vielerlei Gründe können für ıne solche vorübergehende oder auch

Jänger dauernde pädagogische Maßnahme sprechen; neben negatıven, Aaus einer Not-

lage entspringenden, kann auch posit1ve, 1n eiıner besseren Erziehungschance liegende
geben. Diesen Anspruch erheben die Landerziehungsheime. Irotz der Delegierung
der Erziehungsverantwortung andere bleibt diese 7zuletzt doch 1n erster Linıie bei
den Eltern, womıit nıcht geleugnet wird, daß neben der Famaiuilie auch andere Institutio-
1LeN w1e etw2a der Staat oder die Kirche 1n ihnen selbst ruhende Verantwortung hın-

sichtlich der Erziehung der Kiınder haben

Dıie Rolle der Schule

Welche Rolle spielen Schule un Lehrer innerhalb der Erziehung christlicher Kinder?
Man annn die Funktionen 7zwischen Famiuilie un: Schule nıcht einfach teilen, da{ß INall

die „relig1öse“ Erziehung ganz der Famaiulie, die „rein schulische“ Erziehung ebenso VOL-

behaltlos der Schule Z7uwelılst. Dies wäre-eıne allerdings cschr häufig beobachtende

Simplifizierung des komplexen Erziehungsvorgangs. Überdies bliebe die letzte Verant-

wOortung für das, W a4s in der Schule geschähe und für die christliche Erziehung VO  - Be-

deutung würde, nach w1e VOL be1 den Eltern Sıe könnten sich nıcht bei dem Gedanken

beruhigen, das Schulleben se1 für die christliche Gesamterziehung bedeutungslos.
Fragen WIr zunächst nach der Rolle der Schule, dann nach der Rolle des Lehrers un:

seinen relig1ösen Voraussetzungen. Man annn beides nıcht nach der Formel „Dıie Schule

hängt Zanz VO Lehrer ab“ gleichsetzen. Die Schule muß als der erweıterte Raum der
christlichen Erziehung angesehen werden. Damıt 1STt nıcht kurzschlüssig folgern, s1e
musse in jedem Fall die orm der u1nls bekannten staatlichen Konfessionsschule haben,
och auch überhaupt iıne „christliche“ oder „katholische“ Schule sein. Das Problem hat
vielmehr verschiedene Aspekte, VO  a denen hier der institutionelle, der entwicklungs-
spezifische und der pädagogische erortert  A werden sollen

Verschiedene Aspekte

Die Schule hat als Institution der w1e WIr vorausseizen VO  - den Eltern beab-

sichtigten christlichen Erziehung ine unterschiedliche ähe Je stärker ıne Schule über
den Unterricht hiınaus einen Erziehungsauftrag für sich 1n Anspruch nımmt, desto näher
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steht S1ie der pädagogischen Absicht und Verantwortung der Eltern; Je weıter S1e sıch
davon entfernt, desto entternter 1St S1e auch VO  w} der Mıtte der christlichen Erziehung.

Als Instıitut:on 1St ıne berutsbildende Schule iıcht CN mit der zentralen christ-
lichen Erziehungsaufgabe verbunden WI1e iıne allgemeıinbildende. Innerhalb dieser For-
INnen müßte noch weıter dıfterenziert werden: die Vermittlung eın manueller Fertig-
keiten hat ıne andere pädagogische Qualität als ethische Unterweisung oder der K E:
lıg10onsunterricht. Es gibt Sachfragen un: Ausbildungsbereiche, die als solche starken
ezug ZUur religiösen Mıtte der christlichen Erziehung haben, während das für andere
Nur 1n geringem aße zutrifit. Insofern 1STt die meı1st allerdings demagogisch gebrauchte
Redensart: S oibt eın katholisches TIurnen oder evangelıschen Rechnen“ nıcht ohne
einen berechtigten Aspekt. Betrachtet INa  ® die Schule eın als organısıerte Institution,

mu{fß INa  z} der Grund- un: Hauptschule ine andere Funktion als dem
Gymnasıum, beiden 1ine andere als berutsbildenden Schulen. Von allen unterscheiden
sıch wıssenschaftliche Hochschulen un Universitäten. Die Verschiedenartigkeit der
Funktion 1St jedoch nıcht wesentlich, sondern graduell.

Die Schule 1St aber ıcht 1Ur organısiıerbare und organısıerte Institution, S1e 1St
Lebensraum und Erziehungswirklichkeit und eben deswegen ıcht allein INSt1tu-
tionellen Gesichtspunkten beurteilen. Das ratiıonal ıcht faßbare un: phänomenolo-
gisch 198058 andeutbare „Klıima  < eıner Schule, der „Geıst der VO  3 Lehrern, Schülern,
Lehrgut, Methode, Lage, Gebäude un: Ausstattung insgesamt mıtbestimmt wiırd, 1St für
die Erziehung entscheidender als dıe Instiıtution. Jene Begegnung VO  e Mensch Mensch,
die INa  } den „pädagogischen Bezug“ NNT, 1St für das Erziehungsanliegen der Schule
und eben auch für das relig1öse wichtiger als Plan un: Urganısatıon.

Der entwicklungspsychologische Aspekt der rage nach der Rolle VO  w Schule und
Lehrer für die christliche Erziehung der Kınder kompliziert jeden Lösungsversuch noch
eiınmal un äßt alle schematischen Regelungen als unzulänglich erscheinen. ntgegen
der Auffassung Rousseaus und seiner unbelehrbaren Anhänger weIlst die Religions-
psychologie eindeutig Aaus, da{fß die relig1öse Welt sıch nıcht erst mıt der Pubertät (dem
vermeıntlichen Begınn treier Entscheidungen) aufbaut, sondern bereits VO  3 den frühe-
STten Kındertagen Je Jünger ein ınd ISt) desto stärker 1St VO Vorbild der für
verbindlichen Erwa  senen abhängig. Ihre Lebensform assımıliert sich W 1e selbstver-
ständlich und unreflektiert. Die Erwachsenen spielen für das iınd die Rolle der relig1ös-
ethischen Garanten.

Zum Autbau einer tragfähigen Wertwelt 1st unerläßlich, dafß diese als Garanten
figurierenden Erwachsenen fast immer sınd 1n erster Linıe die Eltern 1n der
Sıcherheit und Eindeutigkeit ihres vorgelebten Lebens, weni1gstens 1N den Jüngeren Jah-
CCn unangezweıfelt leiben. Das Erlebnisschema der Familie wiıird ZU Beurteilungs-
schema für die Mıtwelt. Das MUu iın früher Jugend se1nN, darf aber für den Heran-
wachsenden nıcht Jleiben. Dıie gelebte Lebensform mMu durch Reflexion und Aus-
einandersetzung 1in höhere un weıtere Bezüge gestellt und als eigene erworben werden.
Irgendwann mu die Lösung VO UÜberkommenen einsetzen, obwohl Ende dieses
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geistigen Prozesses das UÜberkommene vielleicht [03°425 1n relatıv nveränderter orm
wıederum Eıgenbesitz se1n annn

In den für die Jugend unerläßlichen, ungestörten Erlebnis- und Wertungsraum 1sSt
auch die Schule hineingezogen. Sıe dart die „heile“ Welt des Kindes nıcht früh
„stören“. Anderseits darf s1ie sie nıcht allzu lange fraglos erhalten. Sie iSt WAar nıcht
der eINZ1ZE, aber doch eın Zanz wesentlicher Ort der geistigen Verselbständigung Junger
Menschen. Daraus ergıbt sıch die 7zunächst schematische Konsequenz, dafß dıe Schule 1n
den unteren Jahrgängen sıch 388°4 die Welt, AUS der das iınd kommt, die Famiaılıe,
anschließen mMu als in den oberen. Entwicklungspsychologisch gesehen 1St also die
Frage, ob der Lehrer christlicher Kinder cselbst praktizierender Christ se1n muÄfß, für
eiınen Schulantänger anders beurteilen als für einen Gymnasıialabsolventen.

Je Jünger das ınd iSt; desto notwendiger 1St CD, da{ß seıne Erzieher MI1t der relig1ösen
Welt des Elternhauses übereinstimmen, oder s1e wenıgstens nıcht stOoren. S1e sollten
praktizierende Christen se1n. Und dies mehr, als die heutige Schule für sıch 1n
Anspruch nımmt, nıcht allein Wıssen vermitteln, sondern erziehen. Wenn aber
christlich CrZOgCH werden soll, mu{ß auch der Lehrer Christ seın

Die einleuchtende, aber ımmer och undıfterenzierte und deshalb auch unbefriedi-
gende Überlegung wırd 1U  =) VO  - der pädagogischen durchkreuzt und erschwert. Diese
Iragt nach dem erzieherischen Wohl des konkreten einzelnen Kindes in seiner komple-
XC Erziehungswirkl_ichkeit. Was dem eiınen {rommt, annn dem anderen sehr ohl
schaden.

So 1St durchaus möglıch, dafß eın Kınd, das die Eltern christlich ErZOgEN wıssen
wollen, 1n der Begegnung mi1t einem nıchtchristlichen Lehrer keinen Schaden leidet. Die
Frage, ob der Lehrer christlicher Kinder selbst Christ se1in mujfß, beantwortet siıch VOI-

läufig nıcht in jedem Fall Es 1St weıterhıin möglıich, daß das ind in einer solchen
Begegnung iıcht 1Ur keinen Schaden leidet, sondern 1022478 vewınnt. Es kann [0324028 der
nıcht einmal seltene Fall eintreten, dafß relig1Öös Kinder un: Jugendliche durch
die Angrifte eines unbesonnenen Lehrers in ihrer eigenen relig1ösen Haltung bewußter
un vertiefter werden. Was hier VO einzelnen Lehrer als Exempel ZEeSAYT wurde, kann
auch VO  e} mehreren Lehrern, Ja VO  3 eıiner ganzen Schule gelten.

Nach ruhiger pädagogischer Überlegung spricht allerdings die Wahrscheinlichkeit da-
für, dafß für den Normaltall einer beabsichtigten christlichen Erziehung dies die ganz
seltene Ausnahme sein wird. Fuür gewöhnlich 1St 5 da{(ß eiıner christlichen Er-

zıiehung 1in der Schule der christliche Lehrer unerläßlich 1St Ob all die Schulen, die sıch
als christlich ausgeben, diesen Anspruch auch rechtfertigen, 1St eın hier nıcht nNnier-

suchendes Problem.

Beschränkungen des Entscheidungsrechts der Eltern

Verantwortungsbewußste Eltern sind also hinsıchtlich der Schultorm un der 1n
der Schule tätıgen Lehrer csehr viel häufiger und estärker VOL die eıgene ew1ssensent-
scheidung gestellt, als ihnen das traditionelle Denken auch innerhalb der Kıiırche bislang
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zugestehen wollte. ber die freie Entscheidung 1n eigener Verantwortung 1St keines-
WCSS jedermanns Sache S1e verlangt Sachkenntnis un: Personenkenntnis zugleich.
Beıde sınd in einer komplexen Wirklichkeit WI1e der Erziehung 1LUFr schwer aC-
wınnen. Daher 1St verständlich, da{fß sich die Erziehungsverantwortlichen Einsich-
tigere, Autorıtäten, anlehnen, womıt S1e allerdings der eigenen Verantwortung nıcht
enthoben werden können. TIrotzdem oibt Autorıitäten, denen INan mMIt gutem Tun
trauen un: deren Urteil iNan übernehmen annn

Die Kiırche hat ıhre lange Erfahrung in Erziehungsfragen und ISt für den Gläubigen
ine vertrauenswürdiıge Autorıität auch 1n der Frage dieses 7zwıischen der weltlichen und
der relig1ösen Sphäre stehenden „gemischten Bereichs“. Sie stellt dıie Grundsätze der
christlichen Erziehung klar un verteidigt sS1e. S1e 1St direkt oder indirekt der Urga-
nısatıon des Schulwesens beteiligt un sucht für die katholischen Kıiınder die ihrem Ur-
teıl nach jeweıils beste Lösung erreichen. ber auch die beste Lösung 1St anı 1ne
allgemeine Lösung, für deren Anwendung der konkrete Erziehungsfall 1ieU be-
dacht werden mu{(ß Diese Auifgabe kann den Eltern 1in keinem Fall und durch nıemand
abgenommen werden. Sıe 1St 1n ıhre Je eıgene, unabdingbare und unausweichliche Ver-
aNntWOrtUN: gestellt.

Dıie Eltern mussen sıch also ernstlich Iragen, ob der Lehrer ihrer Kinder dem,
W a4s S1e sıch selbst einem Erzieher vorstellen, auch tatsächlich entspricht.
Leider ält das staatliche, öffentliche Schulwesen 1m Bereich der Volksschule den Eltern
rechtlich LLUTL SdnNzZ geringe, praktisch überhaupt keine Möglichkeit, die Schule und die
Lehrer auszuwählen, die S1Ee für die Erziehung ıhrer Kınder zeeıgnetsten halten. Im
Bereich der weiıiterführenden Schulen, einschließlich des berufsbildenden Schulwesens,
1St die Juristische Sıtuation besser, die praktische aber ıcht wesentlich verschieden. SO
mussen sıch die Eltern, die christliche Lehrer wünschen, damıt abfinden, daß der Staat:
darüber befindet, W 4s un: WT christlıch iSt; mehr noch W 4as un wWer pädagogisch —_

träglıch 1St. Dafiß dieser Zustand wenıger Proteste hervorruft, als verdiente, liegt
mangelnden Verantwortungsbewußstsein des einzelnen gegenüber öftfentlichen Nnst1itu-
tıonen und dem unterschwelligen Glauben, da{ß das UÜberkommene unabänderlich und
darüber hınaus Zut se1. An diesem Kardinalfehler UNSeTES Schulwesens die Kritik
der Pädagogen, Soziologen und Kulturpolitiker überraschenderweise Zzut w 1e Sal
nıcht A obwohl das Beispiel des Auslandes hier vorbildlich seın könnte.

Der Autfbau un die rechtlich-organisatorische Regelung des Schulwesens verlangen
aber 1im Gegensatz den nıcht seltenen berechtigten pädagogischen Sonderwünschen
schematische Lösungen. (zesetze können nıcht allen legitimen Interessen gerecht werden.
Sıie mussen zunächst die Interessen des einzelnen oder einzelner Gruppen mMi1t denen
anderer ZA7 Wohl des Ganzen 1n Einklang bringen versuchen.

Auch die VO Gesetz selbst bejahten allgemeinen Prinzıpien, W 1e das Elternrecht
oder das echt autf Erziehung, erfahren 1n der konkreten Artikulierung Einschränkun-
SZCI, die für den einzelnen Umständen beträchrlich und empfindlich seın können.
Nıcht jeder gewünschte Bildungsgang kann rechtlich gesichert werden, nıcht jede wünsch-
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bare Schulform 1St verwirklichen. Elternrechte und Kincierréchte können unbe-
schadet des Prinzıps also nıcht immer 1m anzch Umfang 1m positiven echt gesichert
werden.

Schränken sich die Rechte der Bürger als solche bereıits yegenselt1ig ein, werden S1e
auch durch die Möglichkeiten des Staates und der Gesellschaft eingeengt. Der Ananzielle
Aspekt iSt dabej der einleuchtendste. Unser Schulwesen 1St VO  ' ıhm hart betroften.
Dringende Projekte des Schulwesens, der Lehrerbildung, der Wissenschaft können —

SC Geldmangels ıcht durchgeführt oder mussen zurückgestellt werden.
Dıie das Bıldungswesen regelnden (sesetze können ebensowen1g jedem Anspruch DG

recht werden Ww1e€e andere. Sıie leiben in Hinsich auf die Fülle der Einzelfälle unvoll-
KxOomMMmMen un geraten damıt 1n einen S1e selbst in Frage stellenden inneren Widerspruch.
Die Erziehung hat ımmer MIt Einzelfällen Cun, mi1t konkreten Menschen, den e1in-
zelnen Kindern, die AUus einer je anderen komplexen Umwelt kommen, die Je andere
Weısen der Erziehung erforderlich macht.

Der Anspruch der christlichen Schule den Lehrer

Was den Anspruch des christlichen Kındes auf ine christliche Erziehung angeht,
hat ıhn 1SCIEC Gesellschaft Aaus der Vergangenheit des Schulwesens heraus gelöst, daß
S1e wenı1gstens für dıe Volksschule christliche Konfessionsschulen und Gemeinschafts-
schulen, die siıch me1st als christlich verstehen un bezeichnen, entwickelt hat In den
ersten sollten auf jeden Fall konfessionsgebundene Christen se1n, W as oft jedoch nur
hinsichtlich der rechtlichen Zugehörigkeit ZUr Kirche zutrifit. Die „christliche Gemeiıin-
schaftsschule“ kann sıch aber nıcht damıt zufriedengeben, den „lauen Rest“ der Kon-
fessionen und die bekenntnismäßig nıcht gebundenen Lehrer anzustellen. Will S1€e dem
Anspruch auf Christlichkeit un christliche Gemeinschaft wirklich gerecht werden,
müßte das Gegenteıil der Fall se1in. Allein dieses Argument überzeugt!

Angesichts dieser Konsequenz 1St die rage nach dem Lehrer NEeuUu und etrnst stellen.
Wer in eıner Bekenntnisschule Kinder 1im Bekenntnis der Eltern erziehen oll un Wertr

als Lehrer der Idee einer christlichen Gemeinschaftsschule wirklich gerecht werden will,
der MUu siıch fragen, ob dazu geeignet ict Glaubt siıch nıcht dazu befähigt, sollte

diesen Beruft nıcht ergreifen. Erzieher se1ın 1St eın wertneutraler Beruf, sondern einer
MI1t umfassendem und stetem, wenngleıch unaufdringlichem ngagement.
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